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Fachstelle Kinderschutz im Land Brandenburg

Mit einem Programm der Landesregierung Brandenburg zur Qualifizierung der
Kinderschutzarbeit insbesondere in Bezug auf die Verbesserung des Schutzes von
Kindern und Jugendlichen vor Vernachlässigung und Misshandlung wurde am 28.
März 2006 u. a. die Einrichtung einer Fachstelle Kinderschutz beschlossen. Mit
der Einrichtung dieser Fachstelle hat das Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport die Start gemeinnützige Beratungsgesellschaft mbH beauftragt.

Die Angebote der Fachstelle Kinderschutz richten sich an Träger und Fachkräfte
insbesondere in Bezug auf:

• die Entwicklung und Qualifizierung von verfahren, Handlungsleitlinien
und Vereinbarungen,

• die Initiierung und Entwicklung von Kooperation und Netzwerkarbeit,
• Einzelfallbegleitung und -aufarbeitung krisenhaft verlaufender

Kinderschutzfälle.

Der Auftrag der Fachstelle Kinderschutz bezieht sich inhaltlich im Wesentlichen
auf fünf Arbeitsschwerpunkte:
1. Etablierung von Praxisbegleitsystemen zur Stützung der Facharbeit der

Allgemeinen Sozialen Dienste der Jugendämter,
2. Erarbeitung von Verfahren zur Abklärung von Gefährdungssituationen für

Kinder in ihren Familien,
3. Verbesserung der Kooperation und Netzwerkarbeit insbesondere in Bezug auf

die Umsetzung der Intentionen des Landes mit seinen „Empfehlung zum
Umgang und zur Zusammenarbeit bei Kindesvernachlässigung und
Kindesmisshandlung sowie bei entsprechenden Verdachtsfällen“.

4. Aufarbeitung und Bewertung von Fachstandards für die Arbeit der
Allgemeinen Sozialen Dienste der Jugendämter insbesondere in Bezug auf
vertretbare Fallbelastungen,

5. Untersuchung gravierender Kinderschutzfälle mit Todesfolge im Land
Brandenburg seit dem Jahr 2000,

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:

Fachstelle Kinderschutz
im Land Brandenburg
Start gGmbH
Lehnitzstraße 22
16515 Oranienburg

Ansprechpartner: Hans Leitner

Telefon: 03301 / 5 62 13
Fax: 03301 / 5 62 63
E-Mail: hans.leitner@start-ggmbh.de

Wir freuen uns über einen Beleg!


